
»Verwahrung« und Vollzug:  
Straf- und »Bewährungseinheiten«

Mit zunehmender Kriegsdauer ging die Wehrmachtjustiz dazu über, 
Urteile zur »Frontbewährung« auszusetzen. In der Vielzahl mobiler Straf- 
und »Bewährungseinheiten«, wie etwa den Feldstrafgefangenenabtei-
lungen, den Feldstraflagern oder der »Bewährungstruppe 500«, waren 
die Überlebenschancen besonders gering. Wer zur »Bewährungstruppe 
500« versetzt wurde, kam an »besonders gefährlichen Abschnitten der 
Front« zum Einsatz. Soldaten, die sich dort durch »außergewöhnliche 
 Tapferkeit« auszeichneten, konnten eine Milderung ihrer Strafe erreichen. 
Soldaten, die sich aus Sicht ihrer Vorgesetzten schlecht führten oder  
die bereits Vorstrafen hatten, drohten noch härtere Formen der Strafvoll-
streckung. Nach den einschlägigen Bestimmungen waren solche Ver-
urteilte, die zu »unverbesserliche[n] Wehrmachtschädlinge[n]« oder 
»Träger[n] wehrfeindlichen Geistes« erklärt worden waren, in Feld  straf-
lager zu überstellen; auch die »Abgabe« an die Gestapo zur Einweisung 
in ein Konzentrationslager war möglich.

Leichenbergung im Wald von Kamenka, nordwestlich von Smolensk, Sowjetunion, Frühjahr 1942.

Dieses Foto zeigt die Bergung der Leichen von »Bewährungsmännern« durch reguläre Wehrmachtsoldaten. Die Angehörigen 
der »Bewährungstruppe 500« waren bei einem Gefecht mit Soldaten der Roten Armee ums Leben  gekommen. Aufgrund  
der hohen Zahl von Toten, Verwundeten und Vermissten waren die Einheiten der »Bewährungstruppe 500« im Durchschnitt 
nach sechs Monaten »aufgerieben«.

Fritz Kammerer: Pilzdivision im Einsatz. Oberrhein – Frankreich – Russland. 205. Inf. Div., Müllheim 1969, S. 45

Richard Metzger (1912 –1982), nicht datiert. 

Richard Metzger war 1943 Kommandeur eines  
Bataillons der »Bewährungstruppe 500«. Für einen 
Kampfeinsatz, bei dem fast alle Bataillonsange - 
hörigen ums Leben kamen, erhielt Metzger im Okto-
ber 1943 mit dem »Ritterkreuz« einen der höchs-
ten militärischen Orden. Wenig später geriet er in 
 sowjetische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Rück-
kehr im Jahre 1955 trat er in die Bundeswehr ein,  
die ihn 1969 als Oberstleutnant verabschiedete.

Militärgeschichtliches Forschungsamt, Potsdam, ohne Signatur

Gräber von Gefangenen des Feldstraflagers II in Ivalo, Finnland, Sommer 1942. 

»Feldstraflagerverwahrung« stellte die härteste Form der Vollstreckung militärgerichtlich verhängter Freiheits-
strafen dar. Die streng bewachten Gefangenen wurden zu schwersten Arbeiten herangezogen und zu- 
gleich nur unzureichend ernährt. Zeigten sie Schwäche, mussten sie mit massiver körperlicher Bestrafung 
durch die Wachmannschaften rechnen; diese bestanden aus regulären Wehrmachtseinheiten. Jedem 
 Fluchtversuch wurde durch einen »rücksichtslosen Einsatz mit der Waffe« begegnet.

Staatsarchiv Nürnberg, Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Nürnberg-Fürth I, Nr. 529

Meldung über den Tod des Strafgefangenen Kurt Müller  
(1921–1943), 7. März 1943.

Als Todesursache wird »Erfrierung durch Essen großer Mengen 
Schnees« angegeben. Das Dokument gibt einen Hinweis darauf,  
wie sehr die Feldstrafgefangenen unter Durst und Hunger litten.

Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin

10. Mob[ilisierungs]. Sammelerlaß,  
7. September 1942 (Auszug).

Dieser vom Oberkommando des Heeres heraus-
gegebene und in gedruckter Form verbreitete 
 Erlass regelt unter Punkt 25 die Haftbedingun-
gen für die Feldstrafeinheiten. Deren Angehörige 
 wurden streng von anderen Einheiten abgeson-
dert und zu schwersten Arbeitseinsätzen herange-
zogen. 
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